
so überragenden Bedeutung der Brandsachen in jedem 
Einzelfall genau abgewogen werden, ob die vom 
Staatsanwalt zu beantragende und die vom Gericht zu 
erkennende Strafe der Gesellschaftsgefährlichkeit des 
begangenen Verbrechens entspricht.

Diebstahl, Unterschlagung, Betrug und Untreue am 
Volkseigentum werden von den Staatsanwälten und 
Richtern durchweg richtig beurteilt. Strafanträge und 
Urteile sind gut differenziert und zeigen, daß die 
Staatsanwälte und Richter ihre Aufgaben erkennen 
und mit großer Parteilichkeit den Plünderern am 
Volkseigentum entgegentreten. Es muß beachtet wer
den, daß die Fälle von Unterschlagung, Betrug und 
Untreue am Volkseigentum im Jahre 1954 weniger als 
die Hälfte der Fälle von Diebstahl am Volkseigentum 
ausmachen, daß sie aber dem Volkseigentum mehr als 
das Dreifache an Schaden zugefügt haben.

Mängel in der Arbeit der Staatsanwälte haben sich 
bei der Bekämpfung böswilliger Nichtablieferer ge
zeigt. Die Zahl der im Jahre 1954 durchgeführten Ver
fahren steht in keinem Verhältnis zu der ungenügenden 
Erfüllung der Ablieferungspflicht. Es trifft zwar zu, 
daß auch die Mitarbeiter der VEAB und der Abteilun
gen Erfassung und Aufkauf beim Rat des Kreises so
wie die Bürgermeister vielfach versagt haben, daß ins
besondere nur selten die im § 80 der 1. Durchführungs
bestimmung zur Anordnung über die Pflichtablieferung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse festgelegten Voraus
setzungen für die Einleitung eines Strafverfahrens ge
schaffen wurden (Verwarnung durch die Bürgermeister, 
Fristsetzung durch den Rat des Kreises). Fe^t steht aber 
auch, daß die Staatsanwälte der Kreise, die doch an 
den Sitzungen des Rates des Kreises teilnehmen und 
dort über den Stand der Ablieferung informiert wer
den, nicht mit dem nötigen Nachdruck darauf hinge
wirkt haben, daß in den geeigneten Fällen die Voraus
setzungen für die Durchführung eines Strafverfahrens 
geschaffen würden.

Trotz des wesentlichen Rückgangs der Fälle von 
Schweinepest bildet die Viehseuchenbekämpfung nach 
wie vor einen Schwerpunkt in der Tätigkeit der Staats
anwälte und Gerichte. Die Staatsanwälte müssen im 
Wege der Allgemeinen Aufsicht die zur Bekämpfung 
der Viehseuchen und zur Kontrolle der Einhaltung der 
Seuchenschutzbestimmungen berufenen Stellen zur 
strikten Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten anhal- 
ten. Staatsanwälte und Richter müssen bei der Durch
führung von Strafverfahren wegen vorsätzlicher oder 
fahrlässiger Verbreitung von Schweinepest oder wegen 
Mißachtung der Viehseuchenbestimmungen der beson
deren Gesellschaftsgefährlichkeit solcher Handlungen 
oder Unterlassungen Rechnung tragen, um der Ent
stehung weiterer schwerer volkswirtschaftlicher Schä
den vorzubeugen.

Schwerpunkte in der Kriminalität sind ferner: die 
Betriebsunfälle, die trotz zahlenmäßig nicht unerheb
lichen Absinkens im Jahre 1954 die ganze Aufmerk
samkeit des Staatsanwalts verdienen und ihn zu einer 
immer engeren Zusammenarbeit mit den Arbeitsschutz
organen veranlassen müssen; weiter: die Verkehrs
unfälle, die ständig steigen und in der überwiegenden 
Zahl der Fälle in falschem und rücksichtslosem Ver
halten der Kraftfahrer, in etwa einem Drittel der 
Fälle aber in der unzureichenden Kenntnis der Ver
kehrsbestimmungen und dem verantwortungslosen Ver
halten der sonstigen Verkehrsteilnehmer ihre Ursache 
haben; schließlich: die Körperverletzungen, in denen 
ein nicht geringer Teil von Rowdytum steckt, dem mit 
weit mehr Energie entgegengetreten werden muß, als 
es bisher geschehen ist.

Es gibt über diese Schwerpunkte hinaus Schwer
punkte in einzelnen Bezirken oder Kreisen. Die Schwer
punkte wechseln auch, immer wieder neue tauchen in 
der Republik, den Bezirken und Kreisen auf. Sie alle 
gilt es zu erkennen, sie in den Rahmenarbeitsplänen 
und Arbeitsplänen der Staatsanwaltschaften zu ver
ankern und die Anklagepolitik und die Urteilspraxis 
der Gerichte jeweils auf sie einzustellen. Das zwingt 
dazu, daß die Justizorgane, von der Kreisebene bis zur 
Ebene der Republik, in weit stärkerem Maße als bis
her mit den Untersuchungsorganen Zusammenarbeiten. 
Die Schwerpunkte der Kriminalität — und die Krimi
nalität überhaupt — können nicht an dem gemessen

werden, was der Staatsanwalt beim Gericht anklagt, 
auch nicht an dem, was die Untersuchungsorgane mit 
Schlußbericht dem Staatsanwalt übergeben, sondern' 
nur an dem, was an der Basis selbst geschieht.

Im ganzen gesehen hat die Arbeit der Staatsanwalt
schaften und Gerichte in der Deutschen Demokratischen 
Republik ein beachtliches Niveau. Sie kann neben den 
Erfolgen der Arbeit unserer anderen staatlichen Organe 
in Ehren bestehen. Die ständige fachliche Schulung der 
Richter und Staatsanwälte hat dazu beigetragen, daß 
Anklagen und Urteile die Aufgabe unserer Justiz im 
wesentlichen erfüllen: unseren Arbeiter- und Bauern
staat vor feindlichen Angriffen zu schützen, die Ver
brecher zu isolieren und zu erziehen und die Werk
tätigen die Richtigkeit unserer Strafpolitik erkennen 
zu lassen. Die weitere Schulung und Anleitung der 
Kader, insbesondere auf dem Gebiet der Strafzumes
sung und der neuesten Erkenntnisse unserer Straf
rechtswissenschaft, wird ihre Leistungen weiter ver
bessern. Der materielle Verbrechensbegriff, sein Inhalt 
und seine Bedeutung für die praktische Strafrechts
pflege müssen zum klaren und richtig erkannten Wis
sensbestandteil aller Richter und Staatsanwälte, aber 
auch aller Untersuchungsorgane werden. Je tiefer die 
Kenntnisse der Richter und Staatsanwälte sind, je 
parteilicher sie ihre bedeutsame Funktion ausüben, um 
so mehr wird jede Anklageschrift, jeder Plädoyer und 
jedes Urteil an Kraft der Überzeugung bei den Massen 
gewinnen. Je klarer und schlichter ein Richter oder 
Staatsanwalt spricht, im Gerichtssaal oder auf dem 
Justizausspracheabend, in der Sprechstunde oder in 
Versammlungen, um so mehr wird er die Werktätigen 
von der Kraft und der Macht unseres Staates, von der 
Richtigkeit der Politik unserer Partei und unserer Re
gierung überzeugen.

Überzeugen müssen in nicht minder hohem Maße 
die Zivilurteile, die unsere Gerichte sprechen, und das 
gleiche gilt für die Schriftsätze oder mündliche Äuße
rungen, die der am Zivilverfahren teilnehmende 
Staatsanwalt macht. Gerade hier müssen Gericht und 
Staatsanwaltschaft besonders besorgt sein um die 
Wünsche und Nöte der Werktätigen, denn hier geht es 
um die brennendsten Fragen seines persönlichen 
Lebens: um seine Wohnung, seine Ehe, sein Eigentum, 
und hier muß er überzeugt werden, daß Recht ge
sprochen wird, das Recht unseres Arbeiter- und Bauern
staates.

Überzeugen müssen schließlich alle Maßnahmen, die 
der Staatsanwalt auf dem Gebiet der Allgemeinen 
Aufsicht als Hüter der demokratischen Gesetzlichkeit 
ergreift. Sein „Einspruch“ gegen ungesetzliche Maßnah
men, sein „Hinweis“ auf bestehende Ungesetzlichkeiten 
müssen ebenso parteilich und überzeugend sein wie 
seine Belehrung des Bürgers, daß ihm nicht Unrecht, 
sondern Recht geschehen ist. Eine wesentliche Ver
mehrung und Verbesserung auf diesem Gebiet der 
staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit ist dringendstes Ge
bot der Stunde. Noch ist ein Durchbruch in der Allge
meinen Aufsicht nicht erreicht, aber er muß erreicht 
werden.

Richter und Staatsanwälte der Deutschen Demokra
tischen Republik!

An diesem 10. Jahrestag unserer Befreiung durch die 
ruhmreiche Sowjetarmee stellen wir mit Genugtuung 
fest, daß wir unseren Teil dazu beigetragen haben, 
unseren Staat zu festigen und verbrecherischen Wider
stand der Feinde des werktätigen Volkes zu brechen 
und ihre Versuche, unsere Arbeiter- und Bauernmacht 
zu stürzen und die Macht des Kapitals wieder zu er
richten, zunichte zu machen. Wir stellen fest, daß wir 
erfolgreich dabei mitgewirkt haben, unsere Bürger zur 
Achtung der Gesetze unseres Staates und zur demokra
tischen Staatsdisziplin zu erziehen. Laßt uns nicht ver
gessen, daß wir noch sehr viel zu lernen, uns immer 
weiter zu qualifizieren haben, damit wir unsere Auf
gaben noch besser erfüllen.

Seid stolz, Richter und Staatsanwälte der Arbeiter
und Bauernmacht zu sein. Wir alle fühlen uns unserem 
Staat aufs engste verbunden und sind bereit, ihm unser 
Bestes zu geben, ihm mit allen unseren Kräften zu die
nen für den Aufbau des Sozialismus, für die Einheit 
Deutschlands und den Frieden.
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